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Gesuch um Gründung einer zweiten Sektion

in Genf.

Standpunkt des Zentral-Vorstands.

Die Generalversammlung dieses Jahres wird sich über das Ge-

such um Gründung einer zweiten Sektion in Genf auszuspre-
eben haben. Dieses Gesuch wurde an die Generalversammlung
des letzten Jahres («Schweizerkunst» n° 124, Protokolle der

Jahressitzungen) gestellt und seine Behandlung auf die nächste

Jahresversammlung verschoben. Der Z. V. hat sich seither ein-
gehend und zu verschiedenen Malen mit dieser Frage befasst ;o o "

er hat die sich daraus ergebenden Konsequenzen erwogen, und
er ist zur Ueberzeugung gelangt, dass wir einer äusserst wichti-
gen Prinzipienfrage von dergrössten Bedeutung für die Zukunft
unserer Gesellschaft gegenüberstehen.

infolgedessen hat er sich entschlossen, das Resultat seines

Studiums und die Schlussfolgerungen, die er daraus gezogen00' OO
hat, hier:zusammenzufassen, damit jeder sich seine Meinung in

dieser Frage machen könne und damit er darüber orientiert sei

in allen spätem Diskussionen und namentlich bei Anlass der

Generalversammlung.
Die Bildung einer Minderheit als kompakte Gruppe in der

Sektion Genf stammt nicht von heute, und das Begehren dieser

Gruppe, sich als selbständige Sektion zu konstituieren, ist die

Folge des unerträglich gewordenen Zustands, hervorgerufen
durch Meinungsverschiedenheiten zwischen dieser Gruppe von

30 Mitgliedern und dem Grossteil der Sektion. Die Beschwer-
den beider Parteien sind an der Generalversammlung von 1912
in Zürich, sowie auch in verschiedenen Briefen und Artikeln,
erschienen in der« Schweizerkunst » (N° 121. 122. 123. 124und
128) so ausführlich auseinandergesetzt worden, dass wir nicht
darauf zurückzukommen brauchen.

Uebrigens müssen wir vor allem die durch diesen Spezialfall

hervorgerufene Prinzipienfrage in Betracht ziehen. In erster Li-
nie musste man im Klaren sein über die Interpretation des

Art. 34 unserer Statuten. Nach reiflicher Beratung hält der Z. V.

dafür, dass dieser Artikel formell ist. Sein französischer und

deutscher Wortlaut heisst :

Art. 34. Z.« /MemZzra de Zzi SoezV/e « grazpew/ e/z jec/zowj .ve/oz; Ze

raw/o« <7//'z/s izztW/ewL

Art. 34. DzV MAoAWez' der Gere/Ae/w/Z ZAZdew Zw r/r?;/ /fnw/ozzrz;,
Zzz rueZcZzezz mV' «wd, Ae/A/ozzezz.
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